
 
 
Finanzordnung 2009 
 
 
1. Beiträge und Umlagen 

 
Einzelmitglieder Beitragsklasse N 77, - €/Jahr 
Einzelmitglieder (Erwerbslose) Beitragsklasse S 50, - €/Jahr 
Einzelmitglieder (Auszubildende,Studenten, 
 Schüler, Kinder unter 18 Jahren) Beitragsklasse J 50, - €/Jahr 
Einzelmitglieder (Ehepartner bzw.  
Lebensgefährten von Mitgl. Klasse N) Beitragsklasse F1 50, - €/Jahr 
Einzelmitglieder (Kinder unter 18 Jahren von  
Einzelmitgliedern Klasse N und S) Beitragsklasse F2 33, - €/Jahr 
Familien (Lebensgemeinschaften 
                 +deren minderj. Kinder)  Beitragsklasse Fam     150, - €/Jahr 
Passive Mitglieder Beitragsklasse P 33, - €/Jahr 
Ehrenmitglieder Beitragsklasse E 10, - €/Jahr 
Personenvereinigungen (je Einzelperson) Beitragsklasse A 50, -  €/Jahr 

 
Passive Mitglieder sind nicht berechtigt am Ligaspielbetrieb teilzunehmen. 

 
Beiträge müssen jährlich im voraus bezahlt werden. Stichtag ist der 15. August 2009. Wenn 
das Beitragskonto bis zu diesem Tag nicht ausgeglichen ist, wird das 12fache der u.g. 
Monatssätze in Rechnung gestellt. 

 
Bei Neueintritt im laufenden Jahr  müssen pro angefangenen Monat folgende Beiträge im 
Voraus gezahlt werden: 
 Beitragsklasse N 7,00 € 

Beitragsklasse S 4,60 € 
Beitragsklasse J 4,60 € 
Beitragsklasse F1 4,60 € 
Beitragsklasse F2 3,00 € 

             Beitragsklasse Fam               13,80 € 
Beitragsklasse P 3,00 € 
Beitragsklasse E 1,00 € 
Beitragsklasse A 4,60 € 

 
Jugendliche, die über die LSB-Aktion „Kinder runter von der Straße – rein in den Verein“ 
Mitglied werden, sind im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft beitragsfrei. Der Vorstand bemüht 
sich, über Patenschaften oder Ähnliches, die Mitgliedsbeiträge für Jugendliche für die 
Folgejahre zu finanzieren. 
 
Einstufung in die Beitragsklassen S ist nur auf Antrag des Mitglieds möglich. 
Sie ist auf die Dauer der Erwerbslosigkeit begrenzt. 
Veränderungen müssen dem Vorstand umgehend mitgeteilt werden. 
Der Vorstand ist berechtigt, bei Einstufungen in die Beitragsklassen S und J, einen Nachweis 
für die Berechtigung zu verlangen. 
Für das Jahr 2009 ist die Zahlung einer Umlage nicht vorgesehen. 
 


